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Anlage 1 
Technische Mindestanforderungen für das 
Förderprogramm „Lorsch blüht auf“ 
 
Maßnahmen, die aufgrund anderer Gesetze, Verordnungen oder Satzungen vorgeschrieben  
sind (z.B. Bebauungspläne, Bauordnung, Baugenehmigung etc.) werden nicht gefördert. 
 
Grundsätzlich ist § 1 (9) der Förderrichtlinie und die darin enthaltenen Mindestwerte 
(Anschaffungs- und Herstellungskosten) zu beachten.  

 
 
Zuschuss Dachbegrünung 
 
Gefördert werden Maßnahmen, die zusätzlich zu einer Dachabdichtung für die 
Dachbegrünung erforderlich sind. Hierzu zählen, zum Beispiel Wurzelschutzbahnen, 
Drainagen, Begrünungssubstrate, Pflanzen und Verbesserung der Dachkonstruktion.  
 
Es werden ebenfalls Dachbegrünungsmaßnahmen auf Nebengebäuden, wie z.B. Garagen  
oder Carports gefördert.  
 
Ebenfalls förderfähig sind Planungskosten, Materialkosten, und Baukosten.  
 
Förderbedingungen:  
 
 Die Stadt Lorsch fördert eine Erstellung einer dauerhaften Dachbegrünung mit  

einer auf der Dachfläche aufliegenden Substratschicht und Vegetationsschicht.  
 Die Höhe des aufgebrachten Bodensubstrats muss mindestens 8 cm betragen.  
 Die Dachbegrünung muss unter den Aspekten, Dachabdichtung, Entwässerung,  

Dachränder und der Beachtung der Feuerschutzzonen, fachgerecht errichtet werden. 
 Die Zusammensetzung des Saatgutes und Pflanzgutes muss auf das jeweilige andere  

abgestimmt werden.  
 Es sind grundsätzlich heimische Arten und standortgerechte Pflanzen zu setzen und  

zu verwenden.  
 

Zuschuss:  
 
 Die Dachbegrünung muss eine Mindestfläche von 10 m² aufweisen. Andernfalls kann  

eine Förderung nicht gewährleistet werden. 
 Eine Fläche unter 10 m² ist nicht förderfähig.  

 

Für verschiedene Varianten der Dachbegrünung werden entsprechend unterschiedliche  
Pflanzsubstrate und Zubehör angeboten. Unterschieden wird aufgrund der Nutzung, den  
bautechnischen Gegebenheiten und der Bauweise, zwischen Extensivbegrünung und  
Intensivbegrünung. 
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Extensivbegrünungen 
 

 (Bildquelle: www.gartentipps.com) 
 
Sie zeichnet sich durch einen leichten Aufbau und einen naturnahen, niedrigen  
Pflanzenbewuchs aus. Diese erhalten und entwickeln sich weitestgehend selbst. Hier werden  
Pflanzen mit besonderer Anpassung an die extremen Standortbedingungen und hoher  
Regenerationsfähigkeit verwendet.  
 
• Schichtdicke: ca. 8–12 cm  
• Substrat: vorwiegend mineralisch Schüttstoffe  
• Nutzlasten: 60–240 kg/m2  
 
 
Intensivbegrünung 
 

 (Bildquelle: www.wohnglueck.de) 
 
Die Intensivbegrünung umfasst Pflanzen, Stauden und Gehölze sowie Rasenflächen. Im  
Einzelfall können hier auch Bäume gepflanzt werden. Die verwendeten Pflanzen stellen hohe  
Ansprüche an eine regelmäßige Wasser- und Nährstoffversorgung.  
 
Hinzu kommt auch, dass begehbare Dächer ebenfalls als Dachgarten gestaltet werden  
könnten. Zum Beispiel mit: Rasen, größeren Stauden, Bäumen bis hin zum Nutzgarten.  
 
• Schichtdicke: über 20 cm  
• Substrat: mineralische und organische Stoffe  
• Nutzlasten: 300–400 kg/m2 
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Einfache Intensivbegrünung  
 
Die einfache Intensivbegrünung wird als bodendeckende Begrünung mit Gräsern und Stauden 
ausgebildet. Gepflanzt werden kräuterreiche Wiesen, Gräser und mittelhohe Stauden.  
 
• Schichtdicke: ca. 12–20 cm  
• Substrat: mineralische und organische Stoffe  
• Nutzlasten: 180–300 kg/m2 
 
 
Die Vorteile einer Dachbegrünung  
 
 Verlängerung der Dachlebensdauer  
 Verbesserung der Wärmedämmung  
 Hitzeabschirmung 
 Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
 Hoher Regenwasserrückhalt  
 Verbesserung des Mikroklimas  
 Bindung von Staub und Schadstoffen 
 Reduzierung der Niederschlagswassergebühr 

 
 
 
Zuschuss Fassadenbegrünung 
 
Gefördert werden Maßnahmen, die eine dauerhafte flächige Begrünung von Gebäuden  
bewirken. Hierzu zählen zum Beispiel Rankhilfen, Pflanzgefäße, die Herstellung von  
Pflanzflächen und Rankpflanzen. 
 
Nicht gefördert werden Maßnahmen an untergeordneten Nebenanlagen, wie z.B. Abfallboxen.  
Ebenfalls förderfähig sind Planungskosten, Materialkosten, und Baukosten.  
Es sind grundsätzlich heimische und standortgerechte Pflanzen zu setzen.  
 
 
Zuschuss:  
 
 Die Fassadenbegrünung muss eine Mindestfläche von 10 m² nachweisen.  

Andernfalls kann eine Förderung nicht gewährleistet werden.  
 Eine Fläche unter 10 m² ist nicht förderfähig. 

 
 

 (Bildquelle: www.nabu.de) 
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Bodengebundene Begrünung  
 
Es gibt zwei Arten der bodengebundenen Begrünung, „mit Rankhilfe“ (Gerüstkletterpflanzen)  
und „ohne Rankhilfe“ (Selbstklimmer).  
 
Die Pflanzen können direkt aus dem Boden oder aus Pflanztöpfen wachsen.  
Die Gerüstkletterpflanzen (wie zum Beispiel Hopfen, Blauregen, Schlingknöterich), sind auf  
Rankhilfen und Befestigungen, wie zum Beispiel auf Holzgerüste, angewiesen. Für die  
Konstruktion dieser Maßnahmen eignen sich fast alle Fassaden, ebenfalls 
Wärmedämmverbundsysteme.  
 
Zu den Selbstklimmern gehören Wurzel- und Haftscheibenkletterer, wie zum Beispiel der  
Efeu. Dieser sollte auch nur auf intakten Untergründen ohne Risse, Spalten und offene Fugen  
gepflanzt werden.  
 
Fassaden, die mit einer Außendämmung versehen sind, sind meistens für Selbstklimmer  
ungeeignet.  
 
Bei den Gerüstkletterpflanzen sollte grundsätzlich zwischen Schlingpflanzen (zum Beispiel  
Schlingknöterich, Kiwi, Hopfen, Blauregen), Rankpflanzen (wie zum Beispiel Weinreben,  
Wilder Wein, Clematis) und Spreizklimmer (spreizen und haken sich ein, zum Beispiel Rosen)  
unterschieden werden. 
 
 
Fassadengebundene Begrünung  
 
In der Regel bilden fassadengebundene Begrünungen („grüne Wände“) die richtige Fassade  
der Außenwand und ersetzen andere Materialien.  
 
Für deren Befestigung sind insbesondere die statischen Lastreserven und die  
Windsogsicherung zu beachten.  
 
Fassadengebundene Begrünung („grüne Wände“) sind auf Bewässerungssysteme  
angewiesen. Aus diesem Grund sind sie aufwendig in ihrer Installation. Jedoch bieten sie aber  
attraktivere Gestaltungsmöglichkeiten durch eine große Pflanzenvielfalt mit jahreszeitlichem  
Farbwechsel.  
 
Hierdurch werten Sie das Gebäude nachhaltig auch auf.  
 
 
Die Vorteile einer Fassadenbegrünung  
 
 Aufenthalts- und Umgebungsqualität  
 Verbesserung der Luftqualität  
 Kühlung durch Verschattung und/oder Verdunstung  
 Lärmreduktion  
 Beitrag zum städtischen Grün 
 Energieeinsparung / Fassadenschutz 
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Zuschuss Entsiegelung und Begrünung von Flächen 
 
Gefördert werden Maßnahmen, bei denen versiegelte Flächen ohne Begrünung (Pflaster,  
Beton, Asphalt, Schotter) zurückgebaut und dauerhaft mit Anschluss an den natürlichen  
Boden begrünt werden (Hofeinfahrten, Errichtung von Wegen, Terrassen, Sitzplätzen etc.).  
 
Förderfähig sind Planungskosten, Materialkosten, und Baukosten.  
 

 (Bildquelle: www.pinterest.de) 
 
 
Entsiegelung  
 
Die Stadt Lorsch gewährt einen Zuschuss für die Entsiegelung von Flächen (z. B.  
überbauten oder wasserundurchlässig befestigten) Flächen und deren Umwandlung in  
unversiegelte Flächen (Vegetationsfläche) oder wasserdurchlässig befestigte Flächen  
(Teilentsiegelung bzw. Belagsänderung).  
 
Förderbedingungen:  
 
 Es muss ein Nachweis für die fachgerechte Entsorgung der entfernten Materialien  

erbracht werden, diese Kosten sind ebenfalls förderfähig. 
  Eine Boden- und Grundwassergefährdung, als Folge der Entsiegelung, muss  

ausgeschlossen sein. 
 Es sind grundsätzlich heimische und standortgerechte Pflanzen zu setzen.  

 
Zuschuss:  
 
 Die Entsiegelung oder Teilentsiegelung muss eine Mindestfläche von 10 m²  

nachweisen. Andernfalls kann eine Förderung nicht gewährleistet werden.  
 Eine Fläche unter 10 m² ist nicht förderfähig.  

 
 
Die Vorteile von Entsiegelung der Flächen mit Begrünung  
 
 das Regenwasser kann vor Ort versickern bzw. verdunsten 
 der Boden bekommt seine natürliche Funktion als Bestandteil des Naturhaushaltes  

zurück  
 Aufwertung Ihres Grundstücks durch die Begrünung 
  Verbesserung des Stadtklimas 
 Abkühlung bei zu heißen Sommertagen  
 Verbesserung der Luft 
 Reduzierung der Niederschlagswassergebühr 
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Beispiele zur Begrünung von entsiegelten Flächen: 
 
Rasengittersteine  
 
 die gitterförmigen Betonsteine umschließen Humusflächen mit Grasbewuchs 
 Eignung: KFZ-Stellplätze, Fahrwege  

 
Rasenfugensteine 
 
 Es werden Pflastersteine mit Abstandshalter verwendet  
 So sorgen Sie für breite Fugen zwischen den Steinen, diese mit Gras und / oder 

Pflanzen bewachsen sind  
 Eignung: KFZ-Stellplätz, Hofflächen und Fahrwege  

 
 
Zuschuss Umgestaltung eines Schottervorgartens in einen begrünten Vorgarten  
 
Die Stadt Lorsch gewährt einen Zuschuss für die Umgestaltung eines Schottervorgartens in 
einen begrünten Vorgarten.  
 
Gefördert werden Maßnahmen, bei denen Schottervorgärten ohne Begrünung (Pflaster,  
Beton, Asphalt, Schotter) zurückgebaut und dauerhaft mit Anschluss an den natürlichen  
Boden begrünt werden. 
 
Es werden ausschließlich Vorgärten gefördert, bei denen laut den bestehenden  
Bebauungsplänen oder anderer Vorschriften keine Vorgaben zur Gestaltung gemacht werden.  
 
Förderfähig sind Planungskosten, Materialkosten, und Baukosten.  
 
Förderbedingungen:  
 
 Es muss ein Nachweis für die fachgerechte Entsorgung der entfernten Materialien  

erbracht werden, diese Kosten sind ebenfalls förderfähig.  
 Der „neue“ Vorgarten ist vollständig zu begrünen.  
 Es sind grundsätzlich heimische und standortgerechte Pflanzen zu setzen.  

 
 
Zuschuss:  
 
 Die Maßnahme muss eine Mindestfläche von 10 m² nachweisen. Andernfalls kann  

eine Förderung nicht gewährleistet werden.  
 Eine Fläche unter 10 m² ist nicht förderfähig.  

 
 
Die Vorteile von begrünten Vorgärten  
 
 der Boden bekommt seine natürliche Funktion als Bestandteil des Naturhaushaltes  

zurück  
 Aufwertung Ihres Grundstücks durch die Begrünung  
 Verbesserung des Stadtklimas 
 Abkühlung bei zu heißen Sommertagen  
 Verbesserung der Luft 


